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Protokoll 
über die öffentliche Verhandlung 

des Gemeinderates 
vom Montag, den 01.02.2021 

 

 
Tagungsort:   Möslehalle, Luttingen 
 
Anwesend:   Bürgermeister Ulrich Krieger (Vorsitzender) 
    16 Mitglieder des Gemeinderates 
 
Entschuldigt:   Stadträtin Gabriele Schäuble   (privat verhindert) 

Stadtrat Bruno Sonnenmoser   (privat verhindert)   
 
Vertreter der Verwaltung: Stadtkämmerin Andrea Tröndle 

Stadtbaumeister Roland Indlekofer 
Frau Ramona Bartsch - zu Top 2 

    Herr Till O. Fleischer, Büro GEOplan - zu Top 2 
Leiterin Stadtwerke Laufenburg (Baden) Ann-Kathrin Kromer - zu Top 4 
Leiter TBL Christian Gerspacher - zu Top 8 
Herr Klaus Baldischwieler, TBL - zu Top 8 

     
Herr Reimund Roth, Firma Powerline Veranstaltungstechnik, für die Ton- 
und Bildtechnik 

      
Zuhörer:   5 
  
Schriftführerin:   Frau Doris Perschl 
 
Pressevertreter:   2 
 

 

 
Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass ordnungsgemäß einberufen wurde und 
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates gegeben ist. Er bittet die Mitglieder des Gemeindera-
tes bei Vorliegen einer Befangenheit, diese entsprechend anzuzeigen. 
 
 

1.   Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger 
 
Frau Martina Matt fragt nach, ob die Stadt einen Ausbauplan von Photovoltaikanlagen für städtische Flä-
chen und Dächer hat. 

 
 

 Beginn der Sitzung:  18:05 Uhr 

   

 Ende der Sitzung:  20:24 Uhr 
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Bürgermeister Ulrich Krieger erklärt, dass man das Thema PV-Anlagen immer ganzheitlich im Rahmen der 
energetischen Sanierungen der städtischen Gebäude behandelt habe. Er erinnert in diesem Zusammenhang 
daran, dass die Stadt bereits einiges in eine bessere Energieversorgung investiert habe, zum Beispiel habe 
man das energetische Quartierskonzept mit Nahwärme im Bildungszentrum entwickelt.  
 
Herr Bernhard Gerteis erkundigt sich nach dem Stand zur Breitbandversorgung im Stadtteil Stadenhausen. 
Ebenso möchte er wissen, warum die Firma Stiegeler mitgeteilt habe, dass sie den Stadtweg versorgen 
könne. Wenn dies der Fall sei, müsste auch Stadenhausen versorgt werden können, so seine Einschätzung.  
Bürgermeister Ulrich Krieger informiert, dass er die Firma Stiegeler über den Wunsch nach einer besseren 
Breitbandversorgung in Stadenhausen informiert habe. Allerdings könne die Firma Stiegeler nicht überall 
gleichzeitig ausbauen. Da die Firma Stiegeler in der Oststadt einen Vectoring-Ausbau gemacht habe, vermu-
te er, dass die Reichweite für den Stadtweg noch gegeben sei. 
Desweiteren möchte Herr Gerteis wissen, wieso die Firma Stiegeler beim Breitbandausbau in der Altstadt 
nicht auf bestehende Leerrohre der Telekom zurückgreife.  
Bürgermeister Ulrich Krieger erklärt, dass die Firma Stiegeler ein Privatunternehmen sei und er für deren 
Planung nicht sprechen könne. Er sei sich aber sicher, dass die Firma Stiegeler genau überlegt habe, was 
sinnvoll an bestehender Infrastruktur zu nutzen sei und was neu gebaut werden muss.  
 
Herr Bernhard Gerteis spricht die Hochwasserproblematik im Gebiet Roßacker an. 
Bürgermeister Ulrich Krieger erläutert, dass die Hochwassergefahrenkarte vom Land Baden-Württemberg 
gemacht wurde. Das Regierungspräsidium werde die Hochwassergefahrenkarten in absehbarer Zeit prüfen. 
Herr Bernhard Gerteis bemängelt desweiteren falsche Bezeichungen in den Gewässerkarten.  
Bürgermeister Ulrich Krieger erinnert daran, dass Bernhard Gerteis seit Jahren in direktem Kontakt mit dem 
Landratsamt in dieser Angelegenheit stehe. Für die Änderung der Bezeichungen sei letztendlich das Lan-
desamt für Umwelt (LUBW) und nicht die Stadt zuständig. Beim letzten Gespräch mit dem Amt für Umwel-
schutz und Wasserwirtschaft habe der Sachbearbeiter erklärt, dass die Stadt nichts weiter veranlassen kön-
ne.  
 
 
 

2.   Bebauungsplanänderung „Hau“, Gemarkung Binzgen, im beschleunigten Verfahren    
  gemäß § 13a BauGB Billigung des Entwurfes zum Bebauungsplan „Hau II“ sowie des 
  Entwurfs über die örtlichen Bauvorschriften mit Begründung und Auslegungsbe- 
  schluss nach § 3 Abs. 2 BauGB  

 

Sachstand: 
 
I.  Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
  

Für das Gebiet „Hau“ besteht seit 1994 ein Bebauungsplan, der aber bis heute größtenteils nicht reali-
siert ist. Lediglich entlang der Ledergasse sind drei einzelne Grundstücke gebildet und bebaut worden, 
im Übrigen ist die Bodenordnung, Erschließung und Bebauung bisher unterblieben. Nach einem Eigen-
tümerwechsel soll die Realisierung nun erfolgen. 

 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird erforderlich, um einige Anpassungen im Plankonzept und bei 
den erforderlichen Erschließungsanlagen zu berücksichtigen. Das Gebiet weist eine verhältnismäßig 
starke Hangneigung auf, was die Erschließung erschwert. Das nun zur Realisierung vorgesehene Er-
schließungskonzept steht in einem engeren Bezug zu den topographischen Gegebenheiten im Gebiet. 
Daraus resultiert eine einfache und mit Wendemöglichkeit abgeschlossene Erschließungsstraße, die 
beidseits mit Einzel- oder Doppelhäusern angebaut werden kann. Auf ein inneres Fußwegenetz wird 
verzichtet, die äußere Fußwegeverbindung über den Rütteleweg – soweit noch möglich – aber herge-
stellt. Die Anzahl der Grundstücke und damit die bauliche Dichte wird reduziert und das gesamte Ge-
biet als allgemeines Wohngebiet mit zwei zulässigen Vollgeschossen ausgewiesen. 
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 Nach Bauplätzen für Einzel- oder Doppelhausbebauung besteht seit Jahren eine anhaltend hohe Nach-
frage. In vielen Fällen handelt es sich um Bauinteresse aus dem Ort im Zusammenhang mit Haushalts-
gründungen junger Familien, also um den „inneren Bedarf“ aus der örtlichen Eigenentwicklung. Weite-
re Anfragen kommen aus umliegenden Gemeinden. 

 
Die Stadt kann in Binzgen jedoch derzeit keine Bauplätze anbieten. Der gültige Flächennutzungsplan 
zeigt für Binzgen auch keine Entwicklungsflächen mehr auf. Im Gebiet „Hau“ ergibt sich die Möglichkeit, 
eine innerörtliche Baufläche zu aktivieren, indem der Bebauungsplan nach § 13 a BauGB geändert wird. 
Für den gesamten Geltungsbereich wird ein neuer Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Hau II“ aufge-
stellt. 
 

 

Konzept: 
 
II.  Ziele und Zwecke der Bebauungsplanaufstellung 
 

Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Grundlagen für die Erschließung und 
Bebauung der noch unbebauten Grundstücke im Gebiet zu schaffen. 

 
III.  Flächennutzungsplan 

 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Laufenburg (Baden) ist der Planbereich als Wohnbaufläche 
dargestellt. Der Bebauungsplan kann aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.  

 
 

Finanzierung: 
 
Der Veranlasser der Bebauungsplanänderung übernimmt die Kosten. 
 
 

Diskussion: 
 

 Anlage 1: Präsentation Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Hau II“   
 
Bürgermeister Ulrich Krieger begrüßt Herrn Till O. Fleischer. Dieser stellt den Bebauungsplan vor und in-
formiert ausführlich. 
 
Stadtrat Raimund Huber fragt nach, ob auch an Mietwohnungen gedacht wurde. 
Herr Fleischer antwortet, dass im Bereich Wohnungsbau in den letzten Jahren viel getan wurde. Das jetzige 
Baugebiet ist eher ländlich, so dass sich hier eine Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäuser besser eig-
ne. 
Bürgermeister Ulrich Krieger zählt einige Projekte mit Mehrfamilienhausbebauungen in Rhina, Laufenburg 
und Luttingen auf. 
 
 

Beschluss: 
 
Zur Einleitung des Planverfahrens zur Änderung des Bebauungsplans „Hau“ durch Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Hau II“ beantragt die Verwaltung, folgendes zu beschließen: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Hau II“ sowie der Entwurf über die örtlichen Bauvorschriften werden 
mit Begründung in der Fassung vom 01.02.2021 gebilligt und nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmiger Beschluss. 
Stadtrat Frank Dittmar erklärt sich zu diesem Tagesordnungspunkt befangen und nimmt an der Beratung 
und Beschlussfassung nicht teil. 
 
 
 

3.   Haushaltsplan der Jahre 2021 und 2022 
3.1    Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
3.2    Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung 
3.3    Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke 
 

Sachstand: 
 
Die Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Jahre 2021 und 2022 einschließlich der 
Wirtschaftspläne der Städtischen Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke wurden in den Sitzungen am 
05. bzw. 19.10.2020 eingebracht und am 19.10.2020 bzw. 02.11.2020 beraten.  
 
Die beschlossenen Punkte wurden in die endgültige Fassung der Haushaltssatzung eingearbeitet. Des Wei-
teren wurden einzelne Haushaltsansätze aufgrund neuer Kenntnisse überarbeitet oder neu in den Haus-
haltsplan aufgenommen. 
 
 

Konzept: 
 
Die endgültige Fassung der Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftspläne stellt sich im Wesentlichen wie 
folgt dar: 
 
1. Kernhaushalt 
 
a) Ergebnishaushalt 

Der Ergebnishaushalt enthält nach der Einarbeitung der Änderungen und Ergänzungen folgende Festset-
zungen: 

 Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 

 Ordentliche Erträge 19.827.500 € 21.216.600 € 

 Ordentliche Aufwendungen 20.674.100 € 20.708.100 € 

 Veranschlagtes Gesamtergebnis - 846.600 € 508.500 € 

 
b) Finanzhaushalt 
 
Der Finanzhaushalt enthält nach der Einarbeitung der Änderungen und Ergänzungen folgende Festsetzun-
gen: 

 Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 

 Zahlungsmittelüberschuss aus  
laufender Verwaltungstätigkeit  

152.600 € 1.568.500 € 
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 Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 

 Investitionen   

Investitionseinzahlungen 2.696.600 € 1.349.100 € 

Investitionsauszahlungen 8.590.900 € 4.710.300 € 

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit 

- 5.894.300 € - 3.361.200 € 

 Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit entspricht mit jeweils 
52.300 € der Höhe des jährlichen Haushaltsansatzes für die Kredittilgung in beiden Planjahren. 

 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- 
mittelbestands zum jeweiligen Jahresende 

- 5.794.000 € - 1.845.000 € 

 Stand der liquiden Mittel zum jeweiligen  
Jahresende 

3.560.975 € 1.715.675 € 

 
 
Folgende wesentliche Änderungen haben sich seit der Haushaltsberatung ergeben und wurden in der end-
gültigen Fassung berücksichtigt: 
 
- Ergebnishaushalt: 

 Die  Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich wurden entsprechend der Daten aus dem 
Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 und der September- und Novembersteuerschätzung 2020 ak-
tualisiert.  
Die Kreisumlage wurde in beiden Planjahren mit einem Hebesatz von 30,25 % berechnet und im 
Haushaltjahr 2021 mit einem Ansatz von 4.290.400 € und im Jahr 2022 mit einem Betrag von 
4.124.500 € veranschlagt. 

 Die Personalkosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung vorläufig geschätzt und wurden 
auf einen Betrag von 6.919.700 € im Jahr 2021 und 7.179.900 € im Jahr 2022 aktualisiert. 

 Hebelschule: 

o Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2020 genehmigten außerplanmäßigen Ausgaben für 
die Ertüchtigung des Verwaltungsnetzes, der Neuanschaffung des Servers sowie der EDV-
Neuausstattung der Schulverwaltung der Hebelschule  Rhina konnten im Haushaltjahr 2020 
nicht mehr umgesetzt werden. Der Doppelhaushalt enthält im Jahr 2021 mit 18.000 € einen ent-
sprechenden Ansatz.  

o Mit Bescheid vom 07.12.2020 wurde unser im Dezember 2019 eingereichter Förderantrag für 
die Sanierung der Hebelschule in Luttingen nach VwV Kommunaler Sanierungsfonds bewilligt. 
Im Haushaltsjahr 2021 konnte damit ein  Zuschussbetrag in Höhe von 73.000 € veranschlagt 
werden. 

 

 Hans-Thoma-Schule 

o Aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogramms wurden alle vorgesehenen Notebooks im 
Jahr 2020 auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.10.2020 bestellt. Die Lieferung 
wird jedoch erst 2021 komplett erfolgen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden daher entsprechende 
Ansätze als Zuweisung und Aufwand mit jeweils 54.000 € aufgenommen. 

 



 

 

6 

- Finanzhaushalt - Investitionen: 

 Für die Einreichung von Förderanträgen bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist als 
Nachweis der Finanzierung eine Veranschlagung im Haushaltsplan notwendig. Daher wurde die ur-
sprünglich im Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Beschaffung des Gerätwagen Logistik GW-L2 mit ei-
nem Auszahlungsbetrag von 250.000 € und voraussichtlicher Förderung von 55.000 € nun im Haus-
haltsjahr 2021 veranschlagt.  

 Bei der Hans-Thoma-Schule wurde ein Betrag in Höhe von 62.000 € für eine PV-Anlage zur Eigen-
stromnutzung auf dem flachgeneigten Dach des Neubaus veranschlagt. 

 Die Auszahlungsansätze für den Breitbandausbau im Stadtteil Hochsal und Rotzel wurden um je-
weils 350.000 € gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2020 erhöht. Die Mittel sind nun wie 
folgt veranschlagt: 

Breitbandausbau Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 
Verpflichtungs- 

ermächtigung 2021 

Hochsal 1.145.500 € 544.600 € 544.600 € 

Rotzel 1.212.000 € 547.300 € 547.300 € 

 

 
2. Städtische Abwasserbeseitigung 

Im Wirtschaftsplan der Städtischen Abwasserbeseitigung sind nach Einarbeitung der Änderungen für die 
Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 folgende Einnahmen und Ausgaben festgesetzt: 

 Wirtschaftsjahr 2021 Wirtschaftsjahr 2022 

 Folgende Einnahmen und Ausgaben   

 Erfolgsplan 

 Vermögensplan 

1.690.800 € 

1.009.509 € 

1.801.600 € 

885.700 € 

 Kreditaufnahmen 160.000 € 0 € 

 

Folgende Änderungen haben sich seit der Haushaltsberatung ergeben und wurden in der endgültigen Fas-
sung berücksichtigt: 

 Im Erfolgsplan wurden die Ansätze des Straßenentwässerungsanteils und der Verwaltungskostenbei-
träge angepasst sowie die Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung der Globalberechnung 
nach vorliegendem Angebot aktualisiert.  

 Die Höhe der Entnahme aus den Gebührenüberschüssen wurde angepasst und beträgt im Wirtschafts-
jahr 2021 nun 200.100 € und beläuft sich im Jahr 2022 auf einen Betrag von 297.600 €. 

 
 

3. Stadtwerke 

Nach Einarbeitung der Änderungen werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für die Wirtschaftsjahre 
2021 und 2022 festgesetzt: 

 Wirtschaftsjahr 2021 Wirtschaftsjahr 2022 

 Folgende Einnahmen und Ausgaben 

 Erfolgsplan 

 Vermögensplan 

 

 4.517.800 € 

 8.800.600 € 

 

 4.528.400 € 

 8.918.800 € 

 Jahresverlust  - 99.700 €  - 122.200 € 
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 Kreditaufnahmen  801.400 €  146.000 € 

 

 

Folgende Änderungen haben sich seit der Haushaltsberatung ergeben und wurden in der endgültigen Fas-
sung berücksichtigt: 

 Einige Investitionen konnten nicht wie geplant in 2020 abgeschlossen werden. Daher wurden Investiti-
onsmittel aus 2020 ganz- oder teilweise erneut für das Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt. Dies be-
trifft: 

o Stromversorgung: 
Umlegung Stromtrasse Laufenpark Ost  150.000 € 
Trafostation Siedlerweg    81.100 € 
 

o Wasserversorgung: 
Leitungserneuerung Stadtweg     35.000 € 
 

 Bei der Sparte Verkehrsbetriebe wurden in 2021 jeweils 6.000 € für die Einrichtung eines Parkplatz-
überwachungssystems mittels Sensoren für die Parkhäuser Brunnenmatt und Rheinterrasse aufge-
nommen. 

 Die Personalkosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung vorläufig geschätzt und wurden nun 
aktualisiert. 

 Die Beträge der Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer waren zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung 
ebenfalls vorläufig geschätzt und wurden nun auf Grundlage der Steuerberechnung aktualisiert. 

 Nach Fertigstellung des Jahresabschlusses wurde das Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2019 
von -162.900 € als Finanzierungsfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgenommen. Der langfristi-
ge Finanzierungssaldo errechnet sich aus der Gegenüberstellung der langfristigen Aktiva und langfristi-
gen Passiva. Es handelt sich hierbei um einen rein rechnerischen Wert zur Überprüfung des langfristi-
gen Finanzierungssaldo. 

Für jede Sparte wurde im Vermögensplan entsprechend der Vermögensplanabrechnung ein Finanzie-
rungsüberhang oder ein –fehlbetrag aus Vorjahren aufgenommen. Eine Saldierung der Ergebnisse ist 
nicht möglich.  

 Ebenfalls angepasst wurde in den Vermögensplänen der einzelnen Sparten die Positionen „Deckungs-
mittelüberhang neu“ bzw. „Deckungsmittellücke neu“. Diese Positionen dienen der Fortschreibung des 
Finanzierungssaldos der Vermögensplanabrechnung. 

 Aufgrund der zuvor genannten Anpassungen wurden ebenfalls die Werte der Abschreibungen, der 
Zinsen und der Tilgung aktualisiert. 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt entsprechend dem vorliegenden Haushaltsplan 
 
1. die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Seite 8 u. 9)  

2. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2021 
und 2022 (Seite 499) 

3. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 (Seite 522) 
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Abstimmungsergebnis: 
 
zu Punkt 1 – Einstimmiger Beschluss. 
zu Punkt 2 – Einstimmiger Beschluss. 
zu Punkt 3 – Einstimmiger Beschluss. 
 
 
 

4.    Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Laufenburg für das Wirtschafts- 
   jahr 2019 

 

 Anlage 2: Präsentation Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Laufenburg   
 
Bürgermeister Ulrich Krieger führt kurz in die Thematik ein und übergibt das Wort sodann an Frau Ann-
Kathrin Kromer, kaufmännische Leiterin der Stadtwerke Laufenburg.  
 
Diese stellt den Jahresabschluss anhand der Präsentation in der Anlage 2 vor.  
 

 
Beschluss:  
 
Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – der Stadtwerke 
Laufenburg für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie vorgelegt festgestellt. Die über-und außerplanmäßigen 
Ausgaben, die durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt sind, werden genehmigt, soweit dies 
nicht schon im Einzelnen geschehen ist. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
 
 

5.   Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbe- 
         seitigung 
 

 Anlage 3: Präsentation Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbesei- 
                        tigung  
 
Bürgermeister Ulrich Krieger führt kurz in die Thematik ein und übergibt das Wort sodann an Stadtkämme-
rin Andrea Tröndle.  
 
Diese stellt den Jahresabschluss anhand der Präsentation in der Anlage 3 vor.  
 

 
Beschluss:  
 
Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung und Anhang – der städtischen 
Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2019 wird wie vorgelegt festgestellt. Die über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben, die durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt sind, werden genehmigt, soweit 
dies nicht schon im Einzelnen geschehen ist. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmiger Beschluss. 

 
 
 
6.   Sanierung Hans-Thoma-Schule 
6.1   Beratung und Beschlussfassung über den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem  
         Dach der Hans-Thoma-Schule 
 
Sachstand: 
 
Im Zuge der Sanierungsplanung durch das Architekturbüro Preiser wurde eine Dachüberprüfung der Flach-
dächer im Sommer 2019 durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass eine Flachdachsanierung zwingend 
erforderlich ist. Der Zustandsbericht wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.09.2019 vorgestellt. Als Re-
sultat wurde das Architekturbüro beauftragt, verschiedene Sanierungskonzepte zu erarbeiten. 
 
Diese wurden in der Gemeinderatssitzung am 02.12.2019 vorgestellt. Im Ergebnis beschloss der Gemeinderat 
eine Dachsanierung mit einer flach geneigten Profilblecheindeckung auf einer leichten Stahlunterkonstrukti-
on auf allen drei Flachdachebenen. Im Zuge der Diskussion wurde ebenfalls beschlossen, dass die Stadtver-
waltung mit Einbindung der Planungsbüros die Installation einer PV – Anlage prüfen soll. 
 
Nach Ausschreibung und Vergabe der Dachsanierungsgewerke im Sommer und Herbst 2020 beginnen nun 
auch die ersten Dachsanierungsarbeiten über der Ebene 4 ab Januar 2021 und sollen bis April 2021 beendet 
sein. Sollte eine PV – Anlage installiert werden, empfiehlt es sich, diese direkt anschließend zu installieren, 
um die bestehenden Gerüste mit zu nutzen.  
 

Konzept: 
 
Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden zwei Varianten untersucht: 
 
1. Maximalvariante 
 
Für die Planung und Dimensionierung der PV- Anlage wurde das Ingenieurbüro Kienle, welches auch für die 
Elektroplanung zuständig ist, eingebunden.  
  
Auf Grundlage der vorhandenen Planung für die Dachsanierung wurden zuerst die möglichen Dachflächen 
vorsondiert. In der Vordimensionierung wurden die beiden höheren Dachflächen mit Neigung Richtung  
Süden untersucht. Hierbei wurde eine maximale Auslegung geplant, welche eine Gesamtleistung von ca.  
114 kWP erreichte.  
 
Für die Umsetzung dieser PV-Anlage sind folgende Arbeiten notwendig: 
 

1. Verlegung eines neuen Erdkabels, da die bestehende Hausanschlussleitung unterdimensioniert ist. 
Länge ca. 70m, siehe Anlage 1 

2. Interne Leitungserhöhung bis in Ebene 4  
3. Umnutzung eines Bestandraumes mit neuem Messwandlerschrank, Gleichrichter sowie notwendi-

ger Be- und Entlüftung für den notwendigen Überhitzungsschutz. 
4. PV Anlage  mit total 568,9 m² Fläche (siehe Planskizze) 

 
Daraus ergeben sich folgende geschätzte Investitionskosten brutto: 
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Die Anlage geht aufgrund ihrer Größe weit über die Eigenstromnutzung hinaus. Die zusätzlichen Investitio-
nen in die Haustechnik und in die Leistungsverstärkung wirken sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit aus.  
Ob gegebenenfalls die bestehende Trafostation am Rappenstein zusätzlich aufgerüstet werden muss, wur-
de 
aufgrund der negativen Ausgangslage nicht weiter untersucht. 
 
 
2. Anlage <30 kWp 
 
Um eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu ermitteln, wurde die Anlage auf die Größe unter 30 kWp festge-
legt. Diese kann ohne zusätzlich notwendige technische Aufrüstungen in die bestehende Elektroinfrastruk-
tur eingebunden werden. Daraus entfallen folgende Maßnahmen: 
 
- Nutzung der bestehenden Hausanschlussleitung bis zur Trafostation ist möglich,  
  ausreichender Querschnitt vorhanden. 
- Entfall der notwendigen Be- und Entlüftung im Aufstellraum bei größeren PV-Anlagen. 
- Vereinfachte Zählung bei Anlagen bis 29,9 kW Leistung, reine Echtzeitzählung zählt nur Einspeisung.  

Investitionskosten

PV Anlage 98.300,00 €

Dachbefestigung 24.000,00 €

Messwandlerschrank 8.300,00 €

Leitungsverstärkung Intern 6.000,00 €

Anpassung NSHV 7.700,00 €

Honorar Fachplaner 25.000,00 €

Erdkabel neu bis Trafostation 25.000,00 €

Umbauten Trafostation 4.800,00 €

Be- und Entlüftung  Aufstellraum Gleichrichter 3.600,00 €

Total 202.700,00 €
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- Keine notwendige Umrüstungen im Trafogebäude erforderlich. 
 
Ebenfalls ist bei dieser Größe eine dauerhafte Eigenstromnutzung abgesichert, siehe auch Projektbericht 
Grafik auf Seite 7 (Anlage 2). 
 
Durch die Platzierung der PV - Anlage auf der obersten Dachfläche kann auch eine Blendwirkung auf die 
Nachbarbebauung ausgeschlossen werden. 
 
Daraus ergeben sich geschätzte Investitionskosten brutto: 
 

Investitionskosten   

   

PV Anlage  45.700,00 € 

Dachbefestigung  6.600,00 € 

Messwandlerschrank  0,00 € 

Leitungsverstärkung Intern  0,00 € 

   

Honorar Fachplaner   8.800,00 € 

Be- und Entlüftung  Aufstellraum Gleichrichter 0,00 € 

   

Total  61.100,00 € 

 
Wirtschaftlichkeit: 
 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde mit Nettopreisen ermittelt, siehe Anhang 1, Seite 9. Hierbei wur-
den auch die Unterhaltungs- und Entsorgungskosten eingerechnet. Für Variante 2 ergibt sich eine Amorti-
sationsdauer von 10,5 Jahren mit einer Größe von 28,5 kWp und einer PV-Generatorfläche von 141,8 m². 
 
Kosten: 
 
Die Gestehungskosten für die PV - Anlage inklusive Nebenkosten und Mehrwertsteuer belaufen sich auf ca. 
62.000,- €, für die Reinigung ist mit jährlichen Kosten von ca. 300,- € zu rechnen. 
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Finanzierung: 
 
Zur Finanzierung einer PV-Anlage wurden im Doppelhaushalt für das Jahr 2021 Investitionskosten in Höhe 
von 62.000,- € veranschlagt.  
 
 

Ergebnis der Arbeitsgruppe Schulsanierung am 20.01.2021: 
 
Nach intensiver Diskussion wird dem Gemeinderat von der Arbeitsgruppe Schulsanierung mehrheitlich die 
Montage einer PV – Anlage mit ca. 28,5 kWP empfohlen.  
 
 

Diskussion: 
 
Stadtrat Jürgen Weber schlägt vor, eine nachträgliche Vergrößerung der Photovoltaikanlage im Auge zu 
behalten. 
 
Stadtrat Malte Thomas spricht sich für eine größere PV-Anlage aus. 
 
 

Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat folgt der Empfehlung der Arbeitsgruppe und beschließt die Installation einer PV - 
Anlage mit einer Leistung von 28,5 kWp auf dem Dach der Hans-Thoma-Schule. 
 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Planungsbüro Kienle die Installation 
einer PV Anlage beschränkt nach VOB auszuschreiben. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen 
 
 
 

6.2   Beratung und Beschlussfassung über einen Neuanstrich der Außenfassade 
 

Sachstand: 
 
In der Vorbereitung des 2. Bauabschnittes wurde der Zustand der Außenfassade am Neubau näher betrach-
tet. Die Fassade ist in einem Zustand, welcher einen Neuanstrich empfiehlt. Ebenfalls sind diverse Fugen 
sanierungsbedürftig. Kleinere Beschädigungen sind ebenso vorhanden. 
 
Die nachfolgende Fotodokumentation zeigt das aktuelle Schadensbild:   
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Bild Attika Süd-West Ecke Aufenthaltsraum Ebene 1 
 

 
 
Bild Süd-Ost Ecke Neubau Musikraum Klassenräume Ebene 1 + 3 
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Bild Neubau Ostfassade Ebene 1 + 3 
 

 
 
Neubau Nordfassade Ebene 1 + 3 
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Bild Neubau Nord-Ost Fassadenversatz Ebene 1 + 3 / 2 + 4 
 

 
 
Nordfassade Neubau Ebene  2 + 4 
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Westfassade Anbau an Neubau  Ebene 2 + 4 
 
 
Da der komplette Neubau (siehe Anlage 1) inklusive dem Anbau auf Ebene 2 und 4 aktuell im Zuge der 
Dachsanierungsarbeiten eingerüstet wird, wäre es empfehlenswert, den Fassadenanstrich mit zusätzlichen 
Ausbesserungen der beschädigten Betonfassadenelemente zeitgleich auszuführen. Durch das vorhandene 
Gerüst ergeben sich enorme Einspareffekte. Bei einer separaten Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt 
müssten diese Kosten zusätzlich eingeplant werden.  
 
Nach Recherche in den Unterlagen im Bauamt wurde der letzte Anstrich der Außenfassade 1988 ausge-
führt. 
Danach erfolgten keinerlei weitere Arbeiten an der Gesamtfassade. Auch bei einem hochwertigen Neuan-
strich kann man nur von einer Nutzungsdauer von maximal ca. 20 Jahren ausgehen, danach ist ein Neuan-
strich zum Schutz der Bausubstanz erforderlich.  
 
Das Stadtbauamt geht davon aus, dass in den nächsten Jahren keine weiteren Außensanierungen ausge-
führt werden. Der nächste Fensteraustausch und die damit dann notwendige energetische Sanierung der 
Neubaufassade wird frühestens in ca. 10-15 Jahren anstehen; solange müssen der Fassadenanstrich und 
vor allem die Fugen der Betonfertigteile noch Stand halten. Dies wäre mit der Fugensanierung und dem 
neuen Anstrich gewährleistet. 
 
 

Konzept: 
 
Zur notwendigen Bestandserhaltung sowie um auch das Erscheinungsbild des Neubaus von außen auf das 
Niveau der Innenraumsanierung anzugleichen, wird ein neuer Fassadenanstrich empfohlen.  
 
Folgende Arbeiten sind einberechnet. 

1. Standzeitverlängerung des beauftragten Gerüstes 
2. Fassadenanstrich am Neubau ca. 1300 m² 
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3. Betonsanierungsarbeiten bei den Fugen der Fertigteile 
4. Nebenkosten Architekt 

 
Da das Gebäude sowieso eingerüstet ist, ergibt sich ein erheblicher Einspareffekt. Die Vergabesumme der 
Gerüstarbeiten beträgt aktuell 46.000,- €. 
 
 
Kosten: 
 
Die Gesamtkosten für den Fassadenanstrich am Neubau inklusive Nebenkosten belaufen sich auf ca.  
90.600,- €. 
 

Finanzierung: 
 
Für die Innensanierung sind in den Haushaltsplänen 2019 – 2022 unter Investitionsauftrag 721100500002 
Mittel in Höhe von insgesamt 6.160.100,00 € veranschlagt, zuzüglich 55.000,00 € im Haushaltsjahr 2021 für 
zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Fenster und Außenjalousien für den Altbau. Etwaige Mehrkosten 
für den Fassadenanstrich am Neubau sind nicht eingeplant und bedürfen als überplanmäßige Ausgaben der 
Genehmigung des Gemeinderates. Mittel zur Finanzierung des Mehrbedarfs, z.B. durch Einsparungen bei 
den Sanierungskosten, sind nach derzeitigen Kenntnisstand nicht bekannt. 
 
 

Ergebnis der Arbeitsgruppe Schulsanierung am 20.01.2021: 
 
Nach intensiver Diskussion wird dem Gemeinderat von der AG Schulsanierung einstimmig ein Anstrich der 
Außenfassade am Neubau empfohlen.  
 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt: 
 
1. Den Neuanstrich der Außenfassade am Neubau der Hans-Thoma-Schule.  
2. Eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 90.600,00 €. 
3. Die Kostenberechnung für die Sanierung der Hans-Thoma-Schule entsprechend anzupassen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
 
 

7.   Beratung und Beschlussfassung über die Förderantragstellung zur Neuanschaffung  
  eines Feuerwehrfahrzeugs 

 

Sachstand: 
 
In der Gemeinderatsitzung am 21.09.2020 wurde im Gemeinderat die Fortschreibung des Brandschutzbe-
darfsplanes zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Brandschutzbedarfsplan empfiehlt nach Auswertung 
der örtlichen Besonderheiten Maßnahmen zur Verbesserung der vorhandenen Ausstattung und macht 
konkrete Vorschläge organisatorischer Art, zu den vorzuhaltenden Fahrzeugen und Gerätschaften sowie zur 
Verbesserung der Gebäudestruktur. 
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Der Gemeinderat hat in der gleichen Sitzung die Projektgruppe „Umsetzung Brandschutzbedarfsplan“ be-
auftragt, für die im Bedarfsplan enthaltenen Maßnahmen eine Prioritätenliste zu erstellen (Reihenfolge der 
Umsetzung) und diese dann dem Gemeinderat vorzulegen. Ebenso hat der Gemeinderat die Projektgruppe 
beauftragt, für die einzelnen Maßnahmen ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten, bei dem die aktuelle 
Haushaltslage zu berücksichtigen ist.  
 
Damit der Fuhrpark der Feuerwehr nicht veraltet, soll in der Regel alle zwei Jahre ein neues Feuerwehrfahr-
zeug beschafft werden. Das notwendige Zuschussverfahren und die nachfolgende Ausschreibung sind zeit-
aufwendig und haben zur Folge, dass erst im Folgejahr eine Auftragsvergabe erfolgen kann. Mit einer Aus-
lieferung eines fertigen Fahrzeuges könnte im Idealfall frühestens zum Jahresende des Folgejahres gerech-
net werden. 
 
Für die Förderung der Fahrzeugbeschaffung bestehen Antragsfristen. Die Höhe der Förderung ist jeweils 
vom anzuschaffenden Fahrzeug abhängig.  
Stichtag für die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung im Feuerwehrwesen ist jeweils der 15.02. 
des laufenden Jahres. Wird dieser Termin verpasst, so ist für das Gesamtjahr keine Förderung mehr mög-
lich. 
 
 

Konzept: 
 
Die Priorisierung der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge für die kommenden Jahre soll in der Arbeits-
gruppe Brandschutzbedarfsplan in den kommenden Sitzungen ausführlich besprochen werden. Um jedoch 
für die nächste Neuanschaffung im Jahr 2021/2022 keine Zeit zu verlieren, wäre es erforderlich, bereits am 
15.02.21 einen Zuschussantrag zu stellen. Aus diesem Grund soll bereit im Vorgriff auf die noch zu erstel-
lende Prioritätenliste eine Neuanschaffung beschlossen werden.  
 
Die Feuerwehr Laufenburg (Baden) verfügt derzeit über zwei Fahrzeuge, die baldmöglichst abgestoßen 
werden sollen:  

 Löschgruppenfahrzeug LF 8 (Bj. 1982 = 38 Jahre) , ehemals Luttingen 

 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (Bj. 1984 = 36 Jahre), ehemals Grunholz 
 
Beide Fahrzeuge haben deutliche Mängel bzw. es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Die Fahrzeuge sol-
len ausgesondert und wegen des unklaren Restwertes öffentlich versteigert werden. 
 
Die Feuerwehr hält die Neuanschaffung von folgenden Fahrzeugen für sinnvoll:  
 
Für die Abteilung Süd wäre die Anschaffung des GW-L2 (Gerätewagen-Logistik) empfehlenswert. Dieses 
Fahrzeug würde die organisatorischen Strukturen im Gerätehaus Süd ergänzen und entsprechend den Emp-
fehlungen des Bedarfsplanes die entfallenden Fahrzeuge ersetzen. Das Fahrzeug stellt eine sinnvolle Ergän-
zung des Logistiksystems mit vorhandenen Hochregalen dar.  
 
Das Fahrzeug-Konzept für die Abteilung Nord kann erst dann sinnvoll umgesetzt werden, wenn Klarheit 
über das neue Gerätehaus besteht. 
 
Gleichzeitig empfiehlt die Feuerwehr wie im Brandschutzbedarfsplan vorgesehen die Anschaffung eines 
neuen MTW (Mannschaftstransportwagen) für die Abteilung Süd; vor allem für die Jugendfeuerwehr zur 
Erhöhung der Transportkapazität, da die alten Fahrzeuge TSF und LF8 wegfallen. 
 
Dieser Vorschlag wurde am 18.01.21 in der Projektgruppe Brandschutzbedarfsplan ausführlich diskutiert.  
 
Die Arbeitsgruppe Brandschutzbedarfsplan empfiehlt dem Gemeinderat: 
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1. Für das Fahrzeug GW-L2 einen Zuschussantrag zum 15.02.21 zu stellen. 
2. Bei nicht wesentlich verschlechterter Finanzlage soll ein Zuschussantrag für den MTW zum 15.02.22 

gestellt werden. 
3. Die Fahrzeuge LF8 und TSF werden sobald als möglich gegen Höchstgebot ausgesondert und veräu-

ßert. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entspr. Verkaufsvorgang einzuleiten.  
 
 

Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan der Jahre 2021/2022 sind im Finanzhaushalt des Jahres 2021 für die Beschaffung des GW-
L2 (Gerätewagen-Logistik) Mittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Für einen GW-L2 nach DIN 14555-22 
kann eine Förderung in Höhe von maximal 55.000 € beantragt werden. Ein entsprechender Ansatz ist eben-
falls im Finanzhaushalt 2021 eingestellt. 
Im Doppelhaushalt sind für die Beschaffung des MTW im Finanzhaushalt des Jahres 2022 Mittel in Höhe 
von 80.000 € sowie eine Förderung in Höhe von 13.000 € veranschlagt. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt 
 

1. für das Fahrzeug GW-L2 einen Zuschussantrag zum 15.02.21 zu stellen. 
2. Bei nicht wesentlich verschlechterter Finanzlage soll ein Zuschussantrag für den MTW zum 15.02.22 

gestellt werden. 
3. Die Fahrzeuge LF8 und TSF werden sobald als möglich gegen Höchstgebot ausgesondert und veräu-

ßert. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Verkaufsvorgang einzuleiten.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
 
 

8.   Bericht Winterdienst 
 
Der Leiter der TBL Christian Gerspacher und Herr Klaus Baldischwieler informieren über den außerordentli-
chen Tag- und Nachteinsatz der Technischen Betriebe in den extrem schnee- und regenreichen Tagen der 
letzten Wochen. 
 
„Für die Technischen Betriebe begann der Einsatz am Dienstag, den 12.01.21 nach starkem Schneefall. In 
den darauffolgenden Tagen kam es weiter zu Schneefällen, die die Schneedecke auf über einen halben Me-
ter im Stadtgebiet und ca. 1 Meter in Rotzel ansteigen ließen. Der Schwerpunkt der Schneefälle lag am 
Donnerstag/Freitag den 14./15.01. Verursacht durch das Gewicht der Schneemassen kam es zu einem star-
ken Schneebruch von Bäumen im kompletten Stadtgebiet sowie dem Wald.  
In den darauffolgenden Tagen waren alle Mitarbeiter der Technischen Betriebe im Dauereinsatz. Es muss-
ten Straßen, Gehwege, Friedhöfe und Parkplätze von den Schneemassen befreit werden. Hierbei wurde u. 
a. am Samstag, den 16.01. in der Altstadt Schnee abgefahren, um Platz zu schaffen für die vorhergesagten 
weiteren Schneefälle. Insgesamt wurden hier ca. 100 qm Schnee entfernt und auf einer stillgelegten Straße 
gelagert. 
Leider konnte man die Winterpracht nur kurze Zeit genießen, ehe das Tauwetter mit Regen einsetzte. Somit 
wurden die Schneeschaufeln zur Seite gestellt und Sandsäcke gefüllt, um für das vorhergesagte Hochwasser 
gerüstet zu sein. 
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Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass wir uns vermehrt auf solche Extremwetterlagen einstellen 
müssen. Sei es wie in diesem Fall Starkschneefall, Stürme, Hochwasser usw.. Der Klimawandel macht auch 
vor unserer Tür nicht Halt. Daher müssen wir aus solchen Ereignissen lernen und für die Zukunft personell 
und materiell gerüstet sein. 
 
Nun möchte ich das Wort an unseren Einsatzleiter „Winterdienst“ Klaus Baldischwieler übergeben. Er wird 
ihnen genauer über den vergangenen Winterdienst berichten: 
 
Die Technischen Betriebe waren ab dem 12.01.2021 mit kompletter Mannschaft und allen Maschinen am 
Winterdienst beteiligt. Ebenso waren die Subunternehmer pausenlos mit der Schneebeseitigung beschäf-
tigt. Teils lief der LKW und Ladog Tag und Nacht im Schichtbetrieb durch. Ebenfalls war tagsüber die Forst-
abteilung mit ihrem Traktor und dem Radlader für die Nebenstraßen da. Wir hatten etwa 50 cm Neuschnee 
innerhalb kürzester Zeit bekommen. Durch den am Abend angefrorenen Schnee und weiter in der Nacht 
stark fallenden Schnee kam es zu starkem Schneebruch. Durch diese Behinderungen waren viele Arbeiter 
nur beschäftigt mit notdürftigem Beseitigen von Ästen und auch umliegenden Bäumen, die teils eine große 
Gefahr darstellten. Zum 16.01. ereignete sich zusätzlich ein Rohrbruch in der Mühlemattstraße Richtung 
Talstraße, bei dem die starke Gefällstrecke von Schnee und Eis befreit werden musste. Des Weiteren stan-
den in den ca. 1,5 Wochen noch fünf Beerdigungen verteilt auf alle drei Friedhöfe an. Während der laufen-
den Fräsarbeiten mussten daher mehrere Umbaumaßnahmen auf Pflugbetrieb vorgenommen werden, 
damit ein menschenwürdiges Bestatten möglich war.  
  
Am Samstag den 16.1. entschlossen wir uns in der Altstadt die Schneemassen abzufahren, um eine sichere 
Zufahrt für die Feuerwehr zu gewährleisten. Wir mieteten uns dafür einen Radlader der Firma Weber. Der 
eigene Radlader der TBL war ebenfalls mit dem frei räumen der öffentlichen Parkplätze beschäftigt. 
 
Was man doch sehr positiv sagen kann: Es gab sehr wenige falsch parkende Autos. Auch in unsere Hände 
spielten die geschlossenen Schulen und Kindergärten, die dann nicht mehr auf der Prioritätsliste standen. 
Hätte ein normaler Ablauf stattgefunden, wären andere Räumstrecken zurückgestellt worden, damit die 
direkten Wege zu den Schulen und Kindergärten frei geworden wären.   
 
Es gab teils Beanstandungen, dass die Gehwege in den oberen Bereichen lange nicht frei waren.  Da es am 
Abend und ebenfalls am Morgen wieder Neuschnee gab, mussten wir mehrmals das Fräsen unterbrechen 
und auf die normale Ladog-Tour umrüsten - Parkhäuser Alter Rank, Altstadt, usw. Die Rüstzeiten liegen bei 
1,5 Stunden. Bei einem solch starken Schneefall befindet sich der LKW nur auf der Strecke des Heilig Geist-
buckel und der Hännerstraße, bei der ein sehr starkes Verkehrsaufkommen aufgrund der Murger Umlei-
tung ist. 
Mein Augenmerk liegt bei dem Schmalspurfahrzeug, das für sehr viele Einsatzgebiete zuständig ist. Das 
Haupteinsatzgebiet sind die Gehwege, Parkplätze, Altstadt und Friedhöfe usw. bei denen eine Tour etwa 7 
Stunden benötigt. Ebenfalls ersetzt es den LKW am Heilig Geist -Buckel wenn dieser Salz füllen muss.“ 
 
Bürgermeister Ulrich Krieger bedankt sich bei den Technischen Betrieben Laufenburg und den Forst-
Mitarbeitern für den außerordentlichen Einsatz in den vergangenen Tagen. Er sei sehr froh, dass es zu kei-
nen nennenswerten Unfällen gekommen sei. 
 
 
 

9.   Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 
 

Sachstand: 
 

Datum Zuwendungsgeber/-in 
(Name, Anschrift) 

Betrag bzw. 
Gegenstand 

und (geschätz-
ter) Wert in 

von dem/der Zuwendungsgeber/-in 
gewünschter Verwendungszweck 
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EUR 

15.12.2020 Dr. Janka Gefferth 
Hauptstraße 12 
79725 Laufenburg (Baden) 

300,00 Spende für Altstadtweihnacht 

21.12.2020 Hans-Jörg und Susanne  
Dietlicher 
Waldshuter Straße 5 
79725 Laufenburg (Baden) 

150,00 Spende für Kindergarten Rappen- 
stein 

07.01.2021 Schluchseewerk AG 
Säckinger Straße 67 
79725 Laufenburg (Baden) 

250,00 Spende für die Laufenburger 
Kindergärten 

 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme bzw. Vermittlung der vorstehenden Spenden und zu. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
 
 

10.   Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlichen Sitzungen 
 
Keine Bekanntgaben. 
 
 
 

11.   Mitteilungen und Bekanntmachungen der Stadtverwaltung 
 
11.1 Öffnung Kindergärten und Schulen 
Bürgermeister Ulrich Krieger informiert, dass die Nachfrage für die Notbetreuung in den Laufenburger Kin-
dergärten und Schulen zunimmt.  
 
11.2 Anmeldung zum Impftermin  
Bürgermeister Ulrich Krieger teilt mit, dass die Kommunen vom Landkreis gebeten wurden, bei der Vergabe 
der Impftermine für ältere Menschen, die keine Angehörigen und kein Internet haben, zu helfen. Frau Eli-
sabeth D’Souza aus der Tourismus- und Kulturabteilung wird als Ansprechpartnerin bei der Stadt genannt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt keine Vorzugstermine aus dem Impfzentrum erhält. 
 
11.3 Fahrdienst zum Impfzentrum 
Bürgermeister Ulrich Krieger informiert, dass die Personen, die nicht selbstständig zum Impfzentrum fahren 
können, sich an den Stadtseniorenrat wenden können.  
 
11.4 Burgschreiberprojekt 
Bürgermeister Ulrich Krieger teilt mit, dass die Organisatoren des Burgschreiberprojekts entschieden ha-
ben, coronabedingt das Projekt auf das Jahr 2022 zu verschieben. Die bereits nominierte Burgschreiberin ist 
hierüber bereits informiert. 
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11.5 Fasnacht 2021 
Stadtrat Sascha Komposch informiert, dass die Laufenburger Fasnachtsvereine sich eine besondere Überra-
schung für die Laufenburger Kinder der Kindergärten und Grundschulen ausgedacht haben. Es wird ihnen, 
da die Fasnacht in diesem Jahr coronabedingt ausfällt, eine Überraschungstüte nach Hause geliefert. 
 
 
 

12.   Verschiedenes 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
 

Der Protokollführer:       Der Bürgermeister:  Der Gemeinderat: 
           


